	Pflege lässt sich nur mit viel Unterstützung und Information gut bewältigen

	10 Tage pro Pflegefall – sind Ihre Kollegen informiert?
Beschäftigte haben Anspruch auf umfassende Aufklärung über ihre Rechte nach dem Pflegezeitgesetz (PflegeZG) und dem Familienpflegezeitgesetz (FPfZG). Dazu zählt insbesondere die kurzfristige Freistellung für bis zu 10 Arbeitstage pro Pflegefall, wenn ein akuter Betreuungs- oder Pflegebedarf für einen nahen Angehörigen entsteht (§ 2 PflegeZG). Sie als Betriebsrat sollten darauf achten, dass Ihre Kollegen darüber informiert sind. Nutzen Sie z. B. die nächste Mitarbeiterversammlung dazu.  

	Pflegezeit bis zu 6 Monate
Kollegen können bis zu 6 Monate vollständig oder teilweise von der Arbeit freigestellt werden, um ein Familienmitglied in häuslicher Umgebung zu pflegen (§§ 3–4 PflegeZG). Dieser Anspruch besteht pro Pflegefall, also nicht jährlich, sondern immer dann, wenn ein neuer Angehöriger pflegebedürftig wird. Die Pflegezeit kann einmalig oder in Abschnitten genommen werden. Sie als Betriebsrat sollten prüfen, ob entsprechende Vereinbarungen mit dem Arbeitgeber korrekt umgesetzt werden.

	Familienpflegezeit bis zu 24 Monate
Neben der Pflegezeit gibt es die Familienpflegezeit von bis zu 24 Monaten (§ 2 FPfZG). Sie ermöglicht es den Kollegen, die Arbeitszeit auf mindestens 15 Stunden pro Woche zu reduzieren, um Angehörige zu pflegen. Der Anspruch besteht nur einmal pro Angehörigem, nicht jährlich. Der Zeitraum kann mit der Pflegezeit kombiniert werden, insgesamt jedoch höchstens 24 Monate. Überwachen Sie als Betriebsrat, ob die Arbeitszeitgestaltung fair verhandelt wird. Schließlich brauchen die Kollegen in solchen Situationen keine zusätzlichen Steine im Weg.

	Arbeitszeitflexibilität
Damit für Ihre Kollegen Pflege mit dem Beruf vereinbar bleibt, müssen Teilzeitwünsche und flexible Modelle ernsthaft geprüft werden (§ 8 TzBfG). Homeoffice, Gleitzeit oder individuelle Lösungen sind zentrale Entlastungen für Pflegende. Sie als Betriebsrat können hier unterstützend wirken.

	Finanzielle Absicherung bei der Kurzzeitpflege von 10 Tagen 
Für die kurzfristige Freistellung für bis zu 10 Tage besteht der Anspruch auf Pflegeunterstützungsgeld (§ 44a SGB XI). Es wird von der Pflegekasse gezahlt und entspricht etwa dem Krankengeldniveau. Bei längerer Pflege- oder Familienpflegezeit gibt es keinen direkten Lohnersatz durch den Arbeitgeber, jedoch die Möglichkeit von zinslosen Darlehen über das BMFSFJ: https://kurzlinks.de/zhx3. Weisen Sie Ihre Kollegen auf diese Möglichkeit hin.

	Betriebliche Unterstützungsangebote
Das Thema Pflege wird sich in den kommenden Jahren noch verschärfen. Daher tut Ihr Arbeitgeber gut daran, Arbeitnehmern freiwillig zusätzliche Hilfen anzubieten, wie z. B. interne Pflege-Lotsen, Kooperationen mit Beratungsstellen oder Infoveranstaltungen. Wichtig ist, dass das Thema immer wieder öffentlich gemacht wird. Einmal ist hier nicht ausreichend. Ein 45-jähriger Kollegen ist heute noch nicht mit der Pflege eines Familienangehörigen beschäftigt. In 2 Jahren kann dies allerdings anders aussehen. Daher sollte Ihr Arbeitgeber regelmäßig aktiv sein, schließlich profitiert er auch von entlasteten Beschäftigten. Sie als Betriebsrat können solche Angebote vorschlagen und Ihr Mitbestimmungsrecht bei Gesundheitsthemen nutzen.

	Schnelle Unterstützung und Anlaufstellen immer parat
Pflegestützpunkt: Geben Sie den Kollegen neben ersten Informationen auch gute Anlaufstellen mit auf den Weg. I. d. R hat jeder Landkreis einen Pflegestützpunkt, der die Kollegen kompetent und in der Tiefe beraten kann.
Pflegetelefon: Das Pflegetelefon ist eine erste Anlaufstelle für Fragen zur Organisation und zur Finanzierung der Pflege und bei starker Belastung durch die Pflegesituation. Das Team des Pflegetelefons vermittelt Ihre Kollegen bei Bedarf an eine für ihre Situation geeignete Beratungsstelle weiter. Das Beratungsteam des Pflegetelefons ist bundesweit telefonisch erreichbar unter 030 20 17 91 31.
Broschüre Pflege und Beruf: Hilfreich ist auch die Broschüre „Pflege und Beruf“. Diese wird aktuell überarbeitet. Schauen Sie daher immer wieder, ob die Broschüre zu bestellen ist.
Internet: Weitere wichtige Informationen zum Thema finden Sie auf der Website www.wege-zur-pflege.de

	Zu finden unter adiuva.de unter der Eingabe des Titels im Suchfeld











